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Beilage zum Nagolder Amts - und Intelligenz -Blatt Nro . VL.
Freitag den 10. August 1849.

Das Zehntablösungs- Gesetz.
(Schlich.)

Fünfter Abschnitt.
Vom Verfahren.

1) Bei der Ablösung der Zehnten berechtigter Privaten.
Art . 42 . Nach der Verkündigung des gegenwärti¬

gen Gesetzes haben in allen Gemeinden , in welchen berech¬
tigten Privaten der Bezug von Zehnten zusteht , die Ee-
meinderäihe und Bürger -Ausschusse die Frage , ob die ge¬
botene Ablösung dieser Zehnten ( Art 2 ) von der Gemeinde
übernommen werden soll , nach vorheriger Vernehmung
der ZehntpfliLtigen in Verathung zu ziehen und Beschluß
über dieselbe zu fassen . Kommt ein übereinstimmender
Beschluß beider bürgerlichen Collegien für die Uebernahme
der Ablösung auf die Gemeinde zu Stande , so hat der
Gemeinderath weiter zu handeln , welchem zukommt , drei
oder mehrere Geschäftsführer zu bestellen . Im andern
Fall ist den Zehnipflichtigen wegen der uun von ihnen
zu besorgenden Ablösung Eröffnung zu macken , und cs
sind die zu gemeinschaftlicher Ablösung Verpflichteten unter
denselben ( Art . 3 , 4 ) zu veranlassen , für die Vollziehung
der Ablösung dusch eine von dem Ortsvorsteher zu lei¬
tende Wahl , bei welcher die Stimmen - Mehrheit nach
Köpfen zu berechnen ist , drei dis neun Geschäftsführer
zu bestellen . Sollte die Wahl nickt zu Stande kommen,
so ernennt der Gemeinderath diese Geschäftsführer.

Art . 43 . Von dem Ergebniß der in Art . 42 ange¬
ordneten Verhandlung hat der Gemeinderath binnen acht
Tagen unter näherer Bezeichnung der Zehnten und der
Zehnt -Berechtigten , so wie der ihm bekannten auf dem
Zehnten haftenden Rechte Dritter ( Art . 22 , 27 ) dem Ober¬
amte Anzeige zu machen , welchem von Amts wegen zukommt,
zur Festsetzung des Ablösungs -Kapitals und der Abfin¬
dung von Zehntlasten Vorkehr zu treffen . Die Stelle
des Oberamts kann bei der Zehntablösung durch einen
von der Ablösungs - Kommission ( Art . 55 ) ausgestellten
Kommissär vertreten werden.

Art . 44 . Vorgängig der weiteren Verhandlung hat
das Oderamt : 1 ) die Veranstaltung zu treffen , daß der
Betrag des auf Abrechnung an der Adlösungsschuld zur
Erhebung kommenden Zehnten ( Art . 20 ) sammt den De-
zugskosten urkundlich ausgenommen werte ; 2 ) die Inha¬
ber von Rechten , welche auf den abzulösenden Zehnten!
ruhen ( Art . 22 , 27 ) , so weit ihre Rechte nicht in den
öffentlichen Urkunden vorgemerkt sind , durch öffentlichen
Aufruf zur Anmeldung ihrer Ansprüche an das Ablösungs-
Kapital bei dem Oderamt binnen neunzig Tagen unter
dem im Art . 22 ausgesprochenen Rcchtsnachtheil aufzu¬
fordern.

Art . 45 . Wenn die Berechtigten und die Pflichtigen
übereinstimmend die Absicht erklären , im Wege gütlicher
Verhandlung oder schiedsrickterlicher Entscheidung ohne
amtliche Mitwirkung ihre Auseinander setzung zu versuchen,
so hat das Oberamt hiezu eine den Umstanden des ein¬
zelnen Falls angemessene Frist von wenigstens drei Mo¬
naten , welche jedock >n keinem Falle über neun Monate
erstreckt werden kann , anzuderaumen , nach deren Ablauf,
wenn ein gültliches Ucbe >einkvmmcn nicht zu Stande

gekommen ist , die Verhandlung zur amtlichen Feststellung
des AblösungskapitalS eintritt . In gleicher Weise ist für
die nach Art . 29 zunächst der Uebereinkunft der Bethei-
ligten zu überlassende Bestimmung der Lastenabfindung
von dem Oberamte eine Frist anzuderaumen.

Art . 46 . Zur RechtSgültigkcit des gütlichen Ueber-
einkommenS über die Zehntablösung zwischen den Be¬
rechtigten und den Pflichtigen wird auf Seite der letzteren,
wenn die Gemeinde die Ablösung übernommen hat , die
Ucbcrcinstimmung des Eemeinderaihs und des Bürger-
Ausschusses , im andern Falle aber bei einer Ablösungs¬
gemeinschaft die Zustimmung der letzteren durch einen
nach Art . 6 gefaßten Gesammtheitsbefchluß erfordert . —
Dagegen ist die Gültigkeit der Uebereinkunft durch die
Zustimmung von Fideikommiß - oder Lehens -Agnaten oder
des Lehensherrn nicht bedingt . Reicht das durch solche
Uebereinkunft festgestellte Ablösungskapital zur Abfindung
der auf dem Zehnten haftenden , aus den öffentlichen
Büchern bekannten oder rechtzeitig angemelteten Rechte
Dritter (Art . 44 ) nicht zu , und sind nicht andere bereite
Mittel zur Ergänzung des Mangels gegeben , so können
die einer Verkürzung ausgesetzten Inhaber solcher Rechte
binnen 30 Tagen , von der ihnen deshalb durch das
Oderamt gemachten urkundlichen Eröffnung an , bei dem
letzteren auf amtliche Festsetzung des Adlösungtzkapitals
antragen . Wird innerhalb dieser Frist kein Antrag ge¬
stellt , so ist das Ablösungskapital auch gegenüber von
Dritten Berechtigten als gültig festgestellt zu betrachten.

Art . 47 . Zum Behuf der amtlichen Festsetzung des
AblösungskapitalS und der Lastenakfindung ist der Zehnt-
berechligle schuldig , dem Oberamte binnen neunzig Tagen
von der hiezu erhaltenen Aufforderung an 1 ) eine kurze
Darstellung des abzulösenden Zehntreckts , 2 ) die in sei¬
nem Besitze befindlichen Notizen für die nach Art . 8 vor-
zunchmende Berechnung des Rohertrags und für den
nach Art . 9 zu cimiltclndeu Reinertrag des Zehnten
unter Belegung mit den erforderlichen Nackweisen , 3 ) im
Falle der Vollständigkeit der zu Ziffer 2 erwähnten No¬
tizen eine auf dieselbe gegründete Berechnung des Ablö-
sungskapitals , 4 ) eine mit Urkunden belegte Darstellung
der auf dem Zehnten haftenden Lasten , und , sofern cs
sich nicht von Baulasten handelt , eine Berechnung der
Abfindung nach Vorschrift des Ait . 30 zu liefern . Einer
Erstreckung der vorgemerkten Frist kann nur aus erheb¬
lichen Gründen , und höchstens auf 60 Tage , durch ein,
keinem Rekurse unterliegendes oberamklickes Erkenntniß
stattgcgeben werden . Das Oderamt hat die Darstellung»
so wie die Notizen und Urkunden zu prüfen und etwaige
Mängel durch den Zehnkberechtigten innerhalb einer
weiteren kurzen Frist ergänzen zu lassen . Im Falle des
Ungehorsams in der Uebcrgabc dieser Grundlagen für
daS Ablösungs -Verfahren oder in der Ergänzung dersel¬
ben tritt auf die Dauer der Ungehorsams die Zinsberech¬
nung aus dem Ablösungs - Kapital (Art . 14 , 20 ) zum
Nacktheile des Beiechiigien außer Wirkung . In beiden
Fällen har das Oberamt die zu Einleitung des Ablösungs-
Verfahrens erforderlichen Anordnungen von Amtes wegen
zu treffen.
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Ärr . 48 . Das Oberamc ist befugt und verpflichtet,
den Zehnroerechrizten und den Pflichtigen Behufs der
Bornahme eiries Vergleichsversuchs ( oergl . Art . 54 ) zu
Vprlegung aller derjenigen Urkunden anzuhalten , die über
das abzulöfende Zehntrecht und die auf demselben ruhen¬
den Lasten Aufschluß geben können . Sollte der Vergleich
mißlingen , und werden die Betheillgten an das Gericht
gewiesen , so steht diesen die gleiche Befugniß zu . Sollte
sich der Streit auf die Urkunden - Edition beschränken , so
har has Gericht hierüber summarisch zu verhandeln und
sofort , zu entscheiden . Gegen diese Entscheidung findet
nur eine Berufung innerhalb einer Frist von dreißig
Tagen statt . - ,

, Art . 49 , Den Zehntpflichtigen , so wie den Ver¬
tretern von Adfindungs - Ansprüchen für Zehntlasten
(Art . ,28 ) hat das Oberamt zur Vernehmlassung über
die Erklärung des Berechtigten ( Art . 4 ? ) eine angemessene
Frist , -welche aus erheblichen Gründen erstreckt . werden
kann ., anzudezaumen und hie Einsicht der von den Be¬
rechtigten v.orgelligcen Urkunden innerhalb dieser Frist zu
gestatten . Bei versäumter Frist -wird , ohne daß der
Partei ein Recht auf eine nochmalige Frist - Anberaumung
zukommt , nach Maßgabe Vsr vorliegenden Akren und
Dokumente weitex -.werfqhren . Anstände , welche - sich durch
die Vernehmlassung ^ ergeben und auf die Schatzung -Ein¬
fluß haben , sind wo möglich vor der Einleitung des .-Scha-
lrnngs -Verfghrens zu erledigen, - . . .

Art , 50 , Die Schätzungen , welche nöthig werden
(Arr . ,8 , 9 , 10 , 30 — 35 ) , find durch sachverständige,,
rechtliche , bei der Sache selbst nicht deiheiligte Männer
vorzunehmezi . Die Zahl derselben muß bei zeder Schä¬
tzung eine ungerade seyn . Ihre Ernennung steht den
Parteien gemeinschaftlich zu, wenn sie ssh über den einen
oder die mehreren zu beauftragenden sachverständigen
vereinigen . Kommt diese Vereinigung binnen einer von
dem Oberamt anzusehenden Frist nicht zu Stande , so
bat jede Partei innerhalb einer weiteren kurzen Feist je
einen Sachverständigen zu ernennen , und dem Oberamte
kommt die Ernennung des Dritten zu, falls sich die beiden
Sachverständigen über diesen nicht vereinigen können.

. . Art . 51 . Das Gutachten der Schätzer wird den
Parteien durch das Oderamt eröffnet . Aus Vervollstän¬
digung der Schatzung oder auf eine zweite Schatzung
kann die Pariei nur bjnnen 30 Tagen von der oorge-
dachten Eröffnung an bei dem Oberamie den Antrag stellen.
U 'eoer dkn Antrag auf Vervollständigung erkennt das
Oseramt , welches dieselbe , wie die höhere Stelle , auch
von Amts wegen anordnen kann . Wird von den Par¬
teien der Ausspruch der IchätzungS -.Commission wegen
formeller oder materieller Mängel, , welche denselben glaub-

.würdig machen , angefochren und eine ; veite Schätzung
beantragt , so erkennt hierüber die Ablösungs -Commission,
'welche , im Falle sie die Beschwerde für gegründet erkennt,
ein neues Schatzung -Verfahren anordnet , für .welches die
nämlichen Vorschriftenwie für.  das erste Schätzungs-
Verfahren , gelten . Der Antrag auf eine dritte Schatzung
ist uuzüiaßig . Bloße Unzufriedenheit mit dem Resultate
kann , das Recht auf eine neue Schatzung nicht begründen.

Art . 52 . Die Schätzer sind , sofern es von den Par¬
teien öd.hr von einer derselben verlangt wird , auf die ge¬
wissenhafte .Vornahme ihres lHe'schäfrs feierlich zu beeidigen.
Von dem Oberamte sind ihnen die zu begutachtenden

Fragen und die auf ihre Aufgabe sich beziehenden Akten
und Urkunden mitzutheilen ; auch sind sie in Stand zu
setzen , die für nöthig erachteten örtlichen Besichtigungen
vorzunechmen und von den Parteien weitere Aufklärungen
einzuziehen . Bei Ertrags - und Aufwands - Schätzungen
sind ihnen die vorhandenen Notizen über die wirklich ein-
getretenen Ergebnisse zur Beachtung mitzutheilen . Ihre
Beschlüsse fassen sie durch Stimmenmehrheit . Wenn bei
der Schätzung eine die Halste der Stimmen zahl überstei¬
gende Mehrheit für eine und dieselbe Summe sich nicht
ergibt , so gilt diejenige Summe als Schätzung der Mehr,
heit , in welcher , von der höchsten Schätzung stufenweise
aus die niedrigern zurückgeschritten , zuerst die Mehrheit
der Schätzer zusammentrifft . ^

Art . 53 . Bei den zur Bestimmung der Abfindungs¬
summen für Baulasten , die auf den Zehnten hafren,
vorzunehmenden Schatzungen ( Art . 31 — 35)  tritt eine
Ausnahme von den Bestimmungen der Art . 50 und 51
dahin ein , daß ein für diesen Zweck von dem Ministerium
des Innern zu bestellendes Kollegium von mindestens drei
höheren Äauverstanoigen für jede Schatzung erneu aus sei¬
ner Mitte gewählten Sachverständigen zu bestimmen hat,
dem zwei weitere Sachverständige durch die Parteien auf
die in Art . tz.0 bestimmte Werse beizugeben sind , und daß,
wenn der gegen die Schätzung dieser Sachverständigen
von einer Harrei rechtzeitig erhobenen Einsprache , stfattge-
geben wird ( Art . 5l ) , .das Kollegium selbst eine Revision
der Schatzung auf den .Grund der Vernehmung beider
Parteien , und , wenn es nöthig ist , weitere von ihm un¬
geordnete Augenscheins -Einnahme vorzunehmen hat.

Art . 54 . Nach geschloffener Verhandlung hat.  das
Oberamt einen Sühneoersuch zwischen den Parteien zu
veranstalten , und soweit dieser mißlingt , Entscheidung der
streitig gebliebenen Punkte einzuleiten.

Arr . 55 . Die Entscheidung der über die Auslegung
und Anwendung der Bestimmungen des gegenwärtigen
Gesetzes entstehenden Streitigkeiten kommt vorbehaltlich
der in den Art . 5l und 64 bezeichneten Ausnahmen in
erster Instanz der in Art . 16 und 17 des Gesetzes vom
14 . April 1843 vorgesehenen Ablösungs - Kommission zu.
Auf den Rekurs gegen die Entscheidungen der Ablösungs-
Kommission in den hier bemerkten Streitigkeiten findet
die Bestimmung des Art . 17 des Gesetzes vom 14 . April
1848 Anwendung.

Art . 56 . Nach endgültiger Feststellung des Ablösungs-
Kapitals und der Abfindung für die Hebritlasten ,virp,
wenn zugleich die in Art . 22 und 44 , Ziff . 2 bezeichne te
Frist abgciausen ist, über diese Festsetzung durch oberamc-
liche Fürsorge eine von den Betheiligten zu unterzeichnende
Urkunde au 'sgefertizt und der zuständigen Gerichtsbehörde
Behufs der Vormerkung in den öffentlichen Büchern An¬
zeige gemacht . Oie dießfallsige Handlung des Gerichts
geschieht kostenfrei und die Zehnrablösung und Lastcn-
absindung unterliegt keiner Art von Abgaben.

Art . 57 Die aus den öffentlichen Büchern bekann¬
ten oder rechtzeitig angemeldeten Rechtsansprüche Dritter
auf den Zehnten ( Art . 22 und 44 , Ziff . 2 ) , welche sich
nicht auf die nach den Bestimmungen deS gegenwärtigen
Gesetzes zu behandelnden Zehntlasten beziehen , werden
von dem Oberamte der zuständigen Gerichtsbehörde zu
der ihr zukommenden gesetzmäßigen Verfügung svergl.
Art . 22 ) mirgcrheilt.
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2 ) Bei der Ablösung der Zehntrechte , des Staatskam¬
merguts , der Hofdomänenkammer und der Kör¬

perschaften.
Art . 58 . Aus das schriftliche oder mündlich zu Pro¬

tokoll erklärte Ansuchen von mindestens einem Zehntheil
der Grundbesitzer , welche dem Staatskammergute , der
Hofdomänenkammer oder einer unter öffentlicher Aufsicht
stehenden inländischen Körperschaft oder Kirchenpfründe
zu einem in Gemeinschaft abzulösenden Zehnten ( Art . 3,
4) verpflichtet sind , hat der Orrsvorsteher diese Grund¬
besitzer zur Berathung und Fassung eines Gesammtheils-
beschlusses ( Art . 6 ) über das Verlangen der Zehntablö-
sung zu versammeln . Fällt der Beschluß bejahend aus,
so ist über die Frage , ob die Ablösung von der Gemeinde
übernommen oder von den Pflichtigen besorgt werden soll,
nach Vorschrift des Art . 42 weiter zu verhandeln . Ein
zur Einzelablösung berechtigter Pflichtiger ( Art . 3 und 4)
hat seinen Entschluß , von diesem Rechte Gebrauch zu
machen , dem Ortsvorsteher schriftlich oder mündlicy zu
Protokoll anzumelden . Las angemeldeie Äblösungsoer-
langen ist von dem O ' tsvorsteher unter Beobachtung der
Vorschriften des Art . 43 dem Oberamte anzuzeigen.

Art . 59 . Will einer der in Art .. 58 bezeichnten
Zehntbercchkigten von dem ihm zustehenden Anspruch auf
Ablösung ( Art . 2 ) Gebrauch machen , so har er dieses dem
Oberamte schriftlich unter näherer Bezeichnung de« Zehn¬
ten und der aus demselben haftenten Lasien zu erklären,
auch im Falle deS Arc . 45 die Voraussetzung seiner Be¬
fugnis , die Ablösung ohne die Zustimmung der Micberech-
rigten zu verlangen , nachzuweisen . Kon dem Ablösungs¬
verlangen des Berechtigten sezt das Oberami , cintreren-
den Falls nach vorgängiger Beseitigung der gegen dessen
Gültigkeit vorliegenden Anstände , die Pflichtigen durch den
OrtSvorsteher in Kenntniß , welcher leziere sofort wegen
Uedernahme der Ablösung auf die Gemeinte oder ihrer

Besorgung durch die Pflichtigen die in Art . 42 vorgese¬
henen Verhandlungen zu veranlassen hat.

Art . 60 . Für die Aufnahme deS nach geschehener
Ablösungs -Anmeldung auf Abrechnung an der Adlösungs-
schuld zur Erhebung kommenden Zehnten ( Art 20 ) hat
das Oderamt nach Art . 44 , Ziff . i zu sorgen.

Art . 6l . Das einmal in vorstehender Weise ( Art.
53 und 59 bei dem Oberamt angemeiöele Aolüsuugs-
Verfahren kann nicht mehr zurückgenommen werden.

Art . 62 . .Mit -vorstehenden Abweichungen ( Art . 58
bis 6 >) kommen bei -ker .Mhlösung des Zehnten der in
Art . 53 benannten Berechtigten die Bestimmungen .der

Art . 44 bis 57 deS gegenwärtigen Gesetzes zur Anwendung.
3 ) Schluß - Bestimmungen . ..

Art . 63 . Nach endgültig festgeseztem Ablösungs -Ka - ^

ptlal wird der nach den Bestimmungen des zweiten Ab - ,
schnitts des gegenwärtigen Gesetzes zu berechnende Rein -ll
Ertrag der von dem Berechtigten auf Abrechnung an der
Ablösungsschüld bezogenen Zehnten ( Art . 20 , 44 . und 60)
zunächst mir der nach Art . 14 verfallenen ZmSschuld aus
dem Ablösungs - Kapitale verglichen und ein sich hiebei er¬
gebender Uederschuß des Zehntertrags von dem Kapitales
selbst abgezogen . Eine ähnliche Vergleichung wird zwi - ^
scheu den von dem Berechtigten kraft der Bestimmung des
Art . 38 aus Abrechnung an der Lasten -Abfindungsschuld
bestrittenen Leistungen und dem nach Art . 39 zu berech - .
«enden Betrag des bis dahin aus dem Abfindungs -Kapi¬
tal verfallenen Zinses angestellr und ein Uederschuß der

Leistungen über die Zinsschuld von dem Abfindungs -Ka¬
pital abgezogen . In beiten vorstehenden Fällen werden
die entrichteten Naturalien nach den zur Zeit der Ent¬
richtung bestandenen örtlichen Mirtelpreisen , das Getreide
nach den zwischen Martini und Lichtmeß des betreffenden
Jahrs sich ergebenden Mitielprcifen der für den betreffen¬
den Ort maßgebenden Fruchtschranne angeschlagen.

Art . 64 . Die Veriheilung der Ablösungsschuld , be¬
ziehungsweise der Lastenabfindung auf die zehntbareu Grund¬
stücke nach den Bestimmungen der Art . 16 und 39 steht
der Gemeindebehörde zu , welche den jedem Grundstücke
zugewiesenen Antheil dem Besitzer desselben , so wie dem
Berechtigten zu eröffnen , auch diese Antheile in Heu öffent¬
lichen Büchern vorzumerken hat . Eine Beschwerde gegen
die Vertheilung kann innerhalb dreißig Tagen von der
Eröffnung an bei dem Oberamte vorgedracht werden , von

dessen Entscheidung innerhalb gleicher Frist ein weiterer
und lezter Rekurs ' an die Ablösungs -Kommission statifinder.

Art . 65 . Aie Kosten des wegen der Zehnt -Ablösung
eintretenden Verfahrens hat jede Partei , soweit sie für
sie besonders erwachsen sind , auf sich zu leiden . Oie Ko¬

sten der zur Ausmittlung des Zehntäblösungs - Kapitals
vorgenommeuen erstmaligen Schatzung 'baden die Berech¬
tigten und Pflichtigen nach vorausgeganqeuer Ermäßigung
derselben durch die Ablösungs -Komi,nission zu gleichen
Thülen zu tragen . Die Kosten der Kcrthülung deS Zehnt-
ablösungs - und beziehungsweise LastenabfindungseKapitals.
auf die zehucbaren Grundstücke ( Art . 16 und 39 ) liegen
den Zehmpslichtigen zu streiten ob . Die Kosten der für'
die Lasten -Adfindung erforderlichen Schätzungen sind im
erste » Schähungsfall von den Zehntberechtigten und dem
Inhaber des Abfindungs -Anspruchs gemeinschaftlich zu glei¬
chen Thülen zu tragen . Wird wegen der Ausmittlung
deS Zehntablösungs - oder deS LastenabfiuduugS -KapitalS
auf eine zweite Schätzung erkannt , so richtet sich die Za-
scheidung der Kosten derselben nach civilprocessualischen
Grundsätzen , jedoch werden bei der Revision einer Bau -'
lasten - Schatzung durch das in Art . 53 vorgesehene Kolle¬
gium die Kosten der technischen Versendung zu einer von
diesem Kollegium angeordneten Augenscheins -Einnahme in
dem Falle aus die Staatskasse üieernommen , wenn die
Berufung aus diese Revision als begrünen erkannt wird.

4 ) Verfahren bei streitigem Recht auf den
Zehntdezug oder aus hie Zehnt last.

Ari . 66 . Waltet , über das Bestehen einer angespro-
chcueu Zehnt -Berechtigung Szreit öd , so können sich zwar
die Parieie » über den Antrag aus die Verhandlung dü.-
Ablösung vc-reinigeu , die Anordnung der Ablösungs - Ver¬
handlung selbst bängt aber von dem Erkennimß der Av-
lösuiigs -K'ommission ab . Betrifft der Rechtsstreit den Um¬
fang der Berechtigung oder die Person dstz Berechtigten,
so wird , vorbehaltlich der ErleoigMg des Streites »m
Cwilrechtswege dem AblöftingsVenahreu der gerichtlich
anerkannte Besitzstand zu Grunde .gelegt . Hiebei hat je¬
doch , wenn und so lange die Pe son des Berechtigten strei¬
tig ist , die Abiösungsbebörde - cer nicht im Besitze des
Zehncbezngs besindüch 'en Partei Gelegensten zu gebe », ihr
eventuelles Interesse bei der AbtöftiUgS -Verhandlüg wahr¬
zunehmen , so wie in diesem Falle vor e>,n Gerichte eie
künftige Abrechnung der Pflichtigen » der den von yueu
wahrend der Ablösungs -Verhandlung fori zu eutrichieucen
Zehnten ( Art . 14 , 20 und 63 ) durch die zceiguere Ver¬

fügung sicher zu stellen und nach endgültig ftstgeftzrei«
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Ablösungs-Kapital darüber, ob und an wen Zinse aus
demselben und Abbezahlunqenam Kapital entrichtet wer¬
den können und sollen, Weisung zu erlheilen.

Art. 67. Ist das Daseyn oder der Umsang einer
auf dem abzulösenden Zehnten haftenden privatrechtlichen
Leistungs-Verbindlichkeit bestritten, so wird mit der zu
bemessenden Abfindung für die bestrittene Last oder den
bestrittenen Theil derselben nacy richterlicher Anweisung
verfahren.

Art. 68. Alle über das Zehntrecbt und die Zehnt,
lasten, so wie über Grundlasten überhaupt und die damit
verbundenen Rechte Dritter entstehenden Streitigkeiten find
von den Bezirksgerichten in erster Instanz zu verhandeln
und zu entscheiden.

Gesetz, betreffend die Freigcbung der
Theilnahme an der Ablösungskasse.

Art. l . Es ist der freien Uebereinkunst der Pflich¬
tigen und Privatberechtigten, einschließlich der nicht würt-
tembergiscken Korporationen, überlassen, auf die in Art.
4 des Gesetzes vom 14. April 1818 angeordnete Ver¬
mittlung durch die Ablösungskasse zu verzichten.

Art. 2. Die Bestimmung des Art. 1 gilt auch für
diejenigen inländischen,  unter öffentlicher Aussicht ste¬
henden Körperschaften und Kirchenpfründen, welche nach
Art. 4 und 8 des Gesetzes vom 14. April 1843 sich be¬
reits für die Theilnahme an der Gefall- Ablösungskasse
ausgesprochen haben.

Art. 3. Die Verzichterklärung der Betberligten ist
binnen 60 Tagen von Verkündigung des gegenwärtigen
Gesetzes an gerechnet(den 14. Juni) bei dem betreffenden
Oberamte schriftlich einzureichen oder mündlich zu Proto¬
koll zu geben, widrigenfalls das ordentliche Ablösungs-
Verfahren nach den Bestimmungen der §Z. 45—60 der
Instruktion vom 23. Oktober 1848 fortgesetzt würde.

Art. 4. Im Falle eines gültig erfolgten Verzichtes
werden den Berechtigten die auf ihren Namen durch die
Kameralämter bereits erhobenen Gefälle auf dereinstige
Abrechungen an Von Entschädigungs- Kapitalien alsbald
ausgefolgt, und zwar die Geldgefälle rn dem crbobenen
Betrag, abzüglich der Kosten, die Fruchtgefälle aber m
dem Betrag des von den Kameralämtern erzielten reinen
Erlöses. (Zu vergleichen Instruktion für die Verwaltung
der Ablösungskasse vom1. September 1848, §§. 6 und7.)
Die mit dieser Ausfolge etwa verbundenen Kosten haben
die Gefällberechtigie» zu übernehmen; eine Vergütung

des Zinses aus den von der Ablösungskasseerhobenen
Gefällen findet nicht statt.

Art. 5. Eine Rückkehr zu der Vermittlung der Ab¬
lösungskaffe bleibt nach einmal ausgesprochenem Verzicht
unter allen Umständen ausgeschlossen.

Art. 6. Wenn nach geschehenem Verzicht die Be¬
rechtigten und die Pflichtigen übereinstimmend die Absicht
erklären, im Wege gütlicher Behandlung oder schiedsrich¬
terlicher Entscheidung ohne amtliche Mitwirkung ihre Aus¬
einandersetzung zu versuchen, so hat das Oberamt hiezu
eine den Umständen des einzelnen Falles angemessene Frist
von wenigstens drei Monaten, welche jedoch in keinem
Falle über neun Monate erstreckt werden kann, anzube¬
raumen, nach deren Ablauf, wenn und so weit ein Ueber-
einkommen nicht zu Stande gekommen ist, die ordentliche
Verhandlung zur amtlichen Feststellung des Ablösungs-
schlllings nach den Bestimmungen des Gesetzes und der
Instruktion eintritt.

Art. 7. Kommt eine Abfindung obne Mitwirkung
der Ablösungsbehörden zu Stande, so ist doch jedenfalls
die hierüber aufzunehmende Urkunde dem betreffenden
Oberamte zur Wahrung der Rechte Dritter (Instruktion

7 und 8) und Einleitung der sonst im Interesse der
rechtspolizeilichen Fürsorge gebotenen Maßregeln(Instruk¬
tion §. 54) vorzulegen.

Manch faltig es.
In der Umgegend von Cardiff  in England sollte

am 14. Juli ein Ballon  steigen, als der Luftschif-
fer  plötzlich unwobl wurde. Das versammelte, theil-
weise 10 Meilen weit hergekommene Publikum verlangte
heftig nach der Aufführung. Da trat ein 18jähriger Jüng¬
ling, Green,  vor und erklärte, daß er seinen Herrn
ersetzen werde. Er stieg ein. Den andern Tag fanden
Bauern den Ballon auf einem Feld bei Wadmore im
Somerset. Er war unversehrt und noch halb mit Gas
gefüllt. In der Gondel lag ein Paletor, eine Halsbinde,
ein Nastuch und ein Paar Stiefel. Den jungen Green i
fand man nirgends. Ein Strandhüter brachte später die
Nachricht, er habe ein Luftschiff lange Zeit hart über der
Meeresfläche Hingleiten und hierauf plötzlich wieder steigen
und in der Lust verschwinden sehen. Wahrscheinlich hat
der junge Mann, aus Furcht, mit dem ganzen Ballon
unterzusinken, sich entkleidet und freiwillig ins Meer ge- ^
worfen, um sich durch Schwimmen zu retten, wobei er
verunglückt ist, da man keine Spur mehr von ihm ge¬
funden hat.

Kruchtpreise.
Frucht-
»attung.

j Altenflaig,
! de« ft. August l849.
I »er Scheffel.

Freudenstadl.
den 4. August 1849 .

»er Scheffel.

Tübingen,
den 3. August 1849,

per Scheffel.

Dinkel, alt.
,, neuer>

Kernen .
Roggen .
Gerste .
Haber .
Müylfrncht
Weizen .
Bohnen .
Erbsen .
Linsen

! st. kr.s st.
i 5 IS 4

kr. , st-
58 > 4

kr.»fl.,0 - kr. fl. kr. st. kr.

12
7
S
4

54 .12
12 >-
24 -
12 4

48 .— — 12
8
8
4

48,12
16- 8
32 —
12 4

16.12

—^ 7 54
9 . 4 6

kr.I fl.
39 4

's"

6 —
4 24

kr.jlfl. kr.
26 5 —

Lalw,
den 4. August 1849,

»er Scheffel.
fl. ' krfj' s . " kr.''Ochsensteisch 8

Brod - Lk FlsiscbpreiLe

3 4b!
49

In Altenstaig : . In Tübingen:
4P .Kernenbr.19kr.!4P .Kernenbr. I9kr
Weck8S. 3Q . 1 „ >Weck8». 2Q . 1 „

Ochsenfleisch. 8„
4 49 ! 4

48 ! 4

31l1»
28 —
24 >-
2 3

, 8 —j 7
>10 49 19
19 49 .19 24

28 >—
24 —

»o 'Rindfleisch . 7,
.Kalbfleisch . 5,
Schwst.abgez. 8 ,

unadgez. 9 .
JnAreudenstadt:

44 4P .Kernendr.12kr.
— Weck 63. 1 Q . 1 „
—fOchiensteisch 9
— Rindfleisch 7
— Kalbsteisch . 6
— Schwst.abgez. I9

, unabgez.11

Rindfleisch.
Kalbfleisch. .
Schwst.abgez.

„ unabgez.

6 .
L.
8 „
9„

In Calw:
4P .Kcrnenbr. 19tr.
Weck8 3. 2 Q . 1.

>Ochsenfleisch 9.
.Rindsteikch. . 7»
Kalbsteisch . . 6„
Schwfl. abgez. 8„

I . unaogez, 9«
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